
KÖNIGSTEIN IM TAUNUS  B e s c h l u s s v o r l a g e 
DER MAGISTRAT  
 
Az: 60 22 00 01 FB IV   Fi/an Datum 09.11.2022 
 
 
   

 
Drucksachennummer    297/2022 

  
 
 
 
 Beratungsfolge TOP Termin 

Magistrat  21.11.2022 

HuFa  08.12.2022 

StVerVers  15.12.2022 
 

Betreff: 
Änderung der Straßenbeitragssatzung zum 01.01.2023 

Beschlussvorschlag: 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, wie folgt zu beschließen: 
 
Der der Originalniederschrift beigefügte Entwurf einer Änderung der Straßenbeitragssatzung 
der Stadt Königstein im Taunus wird als Satzung beschlossen. 
 
Begründung: 
Im Rahmen der Beratungen für den Haushalt 2023 wurde aufgrund eines SPD-Antrages in 
der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 14.07.2022 und eines FDP-Antrages in 
der Stadtverordnetenversammlung am 21.07.2022 das Einfrieren der städtischen Anteile an 
den beitragsfähigen Kosten für Straßenbaumaßnahmen auf das Niveau des Jahres 2022 für 
das Jahr 2023 mehrheitlich beschlossen. Die weitere Abschmelzung der Anteile der Anlieger 
verlängert sich bis 2031. 
 
§ 3 der Straßenbeitragssatzung muss, wie aus dem anliegenden Entwurf zu entnehmen, 
entsprechend geändert werden. 
 
Es wird empfohlen, dem Beschlussvorschlag zuzustimmen. 
 
 
 
 
Leonhard Helm 
Bürgermeister 
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